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ob der Pfarrer und überhaupt eln gewöhnlicher Prieſter zu dieſer
privaten und einfachen Benediction berechtigt ſei, ohne ſich erſt eine
Delegation Biſchofe erbitten müſſen glaube dieſe rage
unbedingt bejahen dürfen. Zwar ſagt Hartmann in ſeinem Re-
pertorium Rituum (5 Au 27 386) „Wäre die chon
aufgehängt, ſo hat ein Bevollmächtigter die mit dem an⸗

gedeuteten“ Ur den Biſchof geweihten) „Waſſer aſpergieren,“
und eruft ſich hiefür auf das oben angezogene Decret der Riten  2  2
Congregation und auf Manuale Rit Ratisb Das beſagte Decret
der Congregation kann aber für einen derartigen Ausſpruch nicht
Angezogen werden, indem ſelbes keiner Bevollmächtigung rwähnt
und von AQua benedieta iIn ſpri brunter wohl das g9e⸗
wöhnliche Weihwaſſer zu verſtehen iſt Als allgemein giltige Vor
ſchri kann demnach Hartmanns Ausſpruch nicht angeſehen werden;
ob 4* particularrechtlich, namentlich In der Diöceſe Regensburg 1

GWCICAAARAWANN
Geltung habe, kann ich da mir das Manuale Rituum jener Diöceſe
nicht Gebote ſteht, allerdings nicht beurtheilen. mne eigene Formel,
womit jene Beſprengung der zu begleiten wäre, wird in dem
Decrete der Riten⸗Congregation nicht enannt und auch nicht
gedeutet, noch n ſich für dieſen Fall eine Im römiſchen Ritual
V  8 7  edoch iſt ES ſelbſtverſtändlich, daſs abet die Orte „In nomine
Patris“ tC zu prechen ſind ber ES auch nichts Im Wege,
jene Formel In Anwendung zu bringen, die als „Benedictio gene-
ralis 20 O0mnia“ von der Riten⸗Congregation Sept 1847
publiciert und als bei allen Benedictionen, für welche das Rituale
kein beſtimmtes ormular vorſchreibt, anwendbar rklärt worden iſt
Die neueſten Auflagen des Rituale Romanum und vieler Diöceſan
Ritualien enthalten bereits auch dieſe Formel. Mit Rückſicht auf
den Glauben der Eingepfarrten, die Thurmglocken hätten
die biſchöfliche ethe erhalten, waäre dieſe private Benediction ganz
geheim und ſe ohne Beiziehung irgend eines Miniſter vorzunehmen.

Udweis Canonicus Dr nton Skosdopole, rofeſſor.
(Zwei Fälle über rrthum beim Geldaus

v  e nach geſchehenen Einkäufen.) Flavia, Köchin bei
einer Herrſchaft, pflegt gewiſſe Victualien regelmäßig In der Colonial⸗—
warenhandlung des mporius einzukaufen. Eines age nun gibt ſie
dem mporius, der ſie erſönli bedient, eine Zehnguldennote hin
zUum Auswechſeln; dieſer 30 ihr aber aus Verſehen viel
heraus, was jedoch Flavia erſt bemerkt, als ſie, uhauſe angekommen,
das eld nachzä Sie ehr nun ogleich In den Aden zurü
und ſagt Emporius: „Bitte, Sie aben ſich beim Auswechſeln
um geirrt“. Der Kaufmann, der wohl meint, Flavia wolle
behaupten, EL habe ſich thren Ungunſten geirrt, und ſie ver⸗
ange von ihm die Herausgabe der erwähnten fl., erwidert ihr
kurz „So ommt bei miu nicht vor; und wie können Sie *
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beweiſen 2⁰ „Hören Sie nur“, ſagt Flavia, „ich werde V  &  hnen dieM  ache chon erklären“. Allein Emporius, der gerade anderweitigIn Anſpruch genommen wird, ſchen unſerer Küchenfee keine weitereAufmerkſamkeit mehr und fertigt ſie ar ab mit den Worten:„Nach Abſchlu des Geſchäftes nehme ich grun  0  ich keineEinwendung mehr 0 Sie hätten S ogleich beim Auswechſelnagen ſollen“. Hierauf wendet HU der Flavia den Rücken und gehtſeinen Geſchäften nach leſe dann keine weitere Einwendungmehr und Leu ſich das eld AUr ſich behalten zu können. Einanderesmal kauft Flavia ihren Bedarf In der Handlung des Valerius,ſie on niemals Einkäufe macht Hier wird ſie nicht von dem
Geſchäftsinhaber, ſondern von einem Ladenjungen edient Zufälliger⸗weiſe begeht auch dieſer beim Auswechſeln einen Irrthum, indemihr zu viel herausgibt. Nachträglich emerkt Flavia denIrrthum; allein ſie denkt ſich H„V werde nicht gut ankommen,enn ich dem Ladendiener vorhalte, daſ ˙⁷ ſich geirrt hat; undird wohl auch In dieſem der nämliche rundſatz gelten,wie In der Handlung des Emporius. Auf Weiſe beſchwichtigtſie ihr Gewiſſen und behält den Gulden Ur ſich, ohne von demgeſchehenen Irrthum Meldung 3u machen Nun erheben ſich dieFragen: Kann Flavia Im erſten 0 die mit
ruhigem Gewiſſen behalten? Was i ſt von dem Vor⸗gehen der Flavia Im zweiten halten?Antwort auf die Frage Flavia darf In dieſemFalle das eld für ſich behalten, jedoch nicht aus dem Grunde,weil Emporius ſie ſo ar abgewieſen hat, denn ſie 0 10 die

ngelegenheit ern anderesmal vorbringen und den Sachverhaltdarlegen können. Der eigentliche rund, Flavia einemweiteren chritte mehr verpflichtet iſt, und ſie den Ueber⸗ſchuſs der Herausgabe mit ruhigem Gewiſſen behalten kann, iegdem Uman daſs Emporius den ru gethan, In ſeinemGeſchäfte elte der Grundſatz, nachträglich keinerlei Einwendungmehr anzunehmen. Denn we ETL dieſen rundſatz ſeinen Gunſtenanwendet, ſo fordert eS die ConſCquenz und die Gerechtigkeit, daſs eLrdenſelben auch In jenen Fällen gelten laſſe, ihm daraus einSchaden erwächst; und eS wäre eine offenbare Ungerechtigkeit, wennEntſchädigung verlangen würde, ſo oft zu ſeinen Ungunſten eimnIrrthum begangen worden, nicht abEL Entſchädigung leiſten 0  E,alls dieſer Irrthum ſeinen Gunſten Are 1Es gilt umſomehrim Falle der Flavia; da dieſelbe nämlich regelmäßig bei mporiuseinkauft, ſo könnte gar El das eine⸗ oder anderemal auch einIrrthum z u ihrem Schaden vorkommen In ſolchen Fällen 0nun Flavia keine Ausſicht auf Entfchädigung, wenn der Trundſae8 Emporius nuLr einſeitige eltung hätte; wenn derſelbe aberwechſelſeitig gilt, ſo gleicht ſich die Sache aus verſte ſichwohl von ſe daf ern derartiger rundſa keine Geltung hat
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Ur den Fall, daſs ein vorkommender Irrthum unmittelbar nach
Abſchluſs des Geſchäftes emerkt wird und noch ganz leicht nach⸗
gewieſen werden an  —

Antwort auf die zweite rage Dieſer Fall Unterſcheidet
ſich In mehrfacher Beziehung von dem vorhergehenden. Denn weiß
Flavia gar nicht, ob Valerius In derartigen 0  en dem nämlichen
Grundſatz huldigt, wie mporius; da Flavia onſt In dieſer
andlung nicht einkauft, wäre auch keine Gelegenheit geboten, daſs
eventuell ein anderesmal durch ihren Ungunſten Vor-⸗
kommenden Irrthum die Sache ausgeglichen würde, eS dre alſo
keine Wechſelſeitigkeit vorhanden; mn unſerem Falle handelt eS ſich
nicht den Geſchäftsinhaber, ondern einen Ladendiener, der
wahrſcheinlich den Abgang aus dem Seinigen erſetzen muſs, enn
m dem Geſchäfte genaue ontrole geführt wird Daher hat Flavia
unrecht gehandelt, indem ſie den Gulden für ſich ehalten, und ſie
iſt verpflichtet, den vorgekommenen Irrthum anzumelden, und den
Ueberſchuſs, den ſie beim Auswechſeln erhalten, zurückzugeben. Aber

den Ladenjungen nicht In Verlegenheit ſetzen, ſoll ſie die Sache
womögli mit ihm allein Uunter vier Ugen ausmachen.

rient. Profeſſor Dr J Niglutſch.
X (Einige Bemerkungen über den tragbaren

und e  en Entweihung [Gxeeration])). Da * nicht ſelten
vorkommt, daſs die tragbaren Altäre oder Altarſteine, auf welchen
das er des Neuen Bundes ott dargebracht wird, nicht in einem
ſolchen Zuſtande ſich befinden, wie eS die kirchlich⸗liturgiſchen Vor
chriften rheiſchen, ſo dürfte 8 gerechtfertigt und von en ſein,
wenn hier die betreffenden kirchlichen Normen, die ſich auf die Ein⸗
richtung und eventuelle Entweihung (Execration) der tragbaren Altäre —*————9—
beziehen, kurz und überſichtli zur Darſtellung gelangen.

Ein tragbarer oder beweglicher Qr (altare portatile, mobile
auch altare Viaticum genann iſt bekanntlich ein nach der Beſtim⸗
mung der I mit beſonderem tu vom Biſchof geweihter, auf
der oberen 0 gla geſchliffener Stein von der Form eines
iereckes, welcher Im Bedarfsfalle von einem Qau auf den anderen
oder onſt auf einen kirchlich erlaubten Ort behu Celebrierung der
eiligen transferiert werden kann. Dieſer Stein, gewöhnlich
ein Marmorſtein), damit EL nicht ſo leicht beſchädigt werden kann,
muſs einen ſolchen Umfang aben, ami auf ihm bei der heiligen

der Kelch amm Patene, wenigſtens dem größeren Theile
nach, Platz hätten, und muſs zugleich von entſprechender icke
ſein, damit In emſelben die Altargruft (sepulchrum oder auch

Cementplatten In erlaubt, ni aber Platten aus oder Bims  2  2
ein 29. April 1887 Aus dieſem Grunde beſtimmt das älteſte kirchliche
sSeerentur.“ 18t XXXI de Consecr.
Geſetzbuch: „Altaria, 81 OII tuerint lapidea, Chrismatis unctione LOI

—


